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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §4 Abs1 Z14

ASVG §4 Abs4 Z1

ASVG §539a

Rechtssatz

Bei einem "Sponsorvertrag" oder "Werbevertrag" erbringt ein Unternehmen regelmäßig als Sponsor Leistungen in

Form von Geld- oder Sachmitteln - etwa auch Sportgeräten - an einen Sportler oder eine andere Persönlichkeit oder

Vereinigungen im sportlichen oder kulturellen bzw. wissenschaftlichen Bereich. Die Gegenleistung des Gesponserten

ist in der Regel die Zurverfügungstellung von "Werbung", mit der die Produkte bzw. die Marke des Sponsors in der

Ö@entlichkeit bekannt gemacht werden bzw. das positive Image des Gesponserten auf den Sponsor übertragen wird.

Dies kann bei einem Sportler insbesondere dadurch erfolgen, dass nach der getro@enen Vereinbarung der Sportler

allgemein bei der Ausübung seines Sportes bzw. bei konkret festgelegten Sportveranstaltungen und anderen

ö@entlichen Auftritten mit einem Kennzeichen (Logo) bzw. mit Produkten - wie Sportgeräten oder Bekleidung - des

Sponsors auftritt und dafür ein Entgelt erhält (vgl. etwa Hohenbruck, Sponsoring des Einzelsportlers im Schisport, Zak

2013/120, 70, mwN). Für einen Sportler ist der Abschluss eines derartigen Sponsorvertrags regelmäßig eine von

mehreren Möglichkeiten, aus seiner auf eigene Rechnung und Gefahr ausgeübten sportlichen Tätigkeit ein Einkommen

zu erzielen. Die Ausübung des Sportes stellt sich bei wirtschaftlicher Betrachtung aber - mangels insoweit bestehenden

Austauschverhältnisses - nicht als eine Erbringung von Dienstleistungen für den Sponsor als Dienstgeber im Rahmen

dessen Geschäftsbetriebes iSd § 4 Abs. 4 Z 1 ASVG dar. Typischerweise wird daher durch einen solchen

"Sponsorvertrag" oder "Werbevertrag" keine PHichtversicherung nach § 4 Abs. 1 Z 14 ASVG als freier Dienstnehmer

begründet. Darauf ob die weiteren Voraussetzungen der PHichtversicherung nach dieser Bestimmung erfüllt sind,

insbesondere auch, ob der Sportler im Sinn dieser Bestimmung über keine wesentliche eigene Betriebsmittel verfügt

(vgl. zu diesem Begriff VwGH 23.1.2008, 2007/08/0223), kommt es nicht mehr an.
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